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Gesetzblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2019 Verkündet am 23. Mai 2019 Nr. 66 

 

Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung –  
Ausführung des Artikels 131a der Landesverfassung 

Vom 14. Mai 2019 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 

Die Landeshaushaltsordnung vom 25. Mai 1971 (Brem.GBl. S. 143 ― 63-c-1), die 
zuletzt durch Gesetz vom 14. November 2017 (Brem.GBl. S. 470) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2.  eine Finanzierungsübersicht, bestehend aus  

 einer Berechnung des Finanzierungssaldos; im Finanzierungssaldo a)
werden gegenübergestellt einerseits die Einnahmen mit Ausnahme der 
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rück-
lagen sowie der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und 
andererseits die Ausgaben mit Ausnahme der Schuldentilgung am 
Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen sowie der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages, 

 einer Berechnung der Nettokreditaufnahme; sie ergibt sich aus dem b)
Finanzierungssaldo unter Einbeziehung der Rücklagenbewegung sowie 
der Abwicklung der Vorjahre,“ 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 

 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a)

„(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 
zuzüglich der Hinzurechnungen gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2 darf höchs-
tens Null sein, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 
der Landesverfassung vor.“ 

 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: b)

„(4) Sofern die Kreditermächtigung durch Rücklagenzuführung kassen-
mäßig nicht in Anspruch genommen wird oder Rücklagen aus Überschüssen 
gebildet werden, kann für Rücklagenentnahmen in Folgejahren die benötigte 
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Liquidität durch Kreditaufnahme bereitgestellt werden, soweit dafür keine 
kassenmäßigen Mittel zur Verfügung stehen.“ 

3. § 18a wird wie folgt gefasst: 

„§ 18a 

Strukturelle Nettokreditaufnahme 

(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme ist die Nettokreditaufnahme 

1. bereinigt um finanzielle Transaktionen, 

2. bereinigt um Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen 
Normallage (Konjunkturkomponente), 

3. unter Einbeziehung des Sondervermögens nach dem Gesetz über die 
Errichtung eines Bremer Kapitaldienstfonds und 

4. unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermögen, 
falls für diese durch Gesetz eine Kreditermächtigung vorgesehen ist.  

Der strukturellen Nettokreditaufnahme werden die Kredite gemäß Artikel 131a 
Absatz 5 der Landesverfassung hinzugerechnet. 

(2) Finanzielle Transaktionen sind einerseits die Ausgaben für den Erwerb von 
Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehens-
vergabe sowie andererseits die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili-
gungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehens-
rückflüssen, jeweils nach Maßgabe des Gruppierungsplans. 

(3) Die Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage 
werden durch die Konjunkturkomponente festgelegt. Wird für das Haushaltsjahr 
eine von der Normallage abweichende negative wirtschaftliche Entwicklung 
erwartet, wirkt die Konjunkturkomponente bei der Berechnung der strukturellen 
Nettokreditaufnahme mindernd. Ist mit einer positiven Abweichung von der 
wirtschaftlichen Normallage zu rechnen, wirkt die Konjunkturkomponente bei der 
Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme erhöhend. 

(4) Die Konjunkturkomponente besteht aus der Ex-ante-Konjunkturkompo-
nente nach Absatz 5 und der Steuerabweichungskomponente nach Absatz 6. Für 
ihre Anwendung sind die Basissteuern grundlegend. Basissteuern sind die auf 
der Grundlage der regionalisierten Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahres geschätzten steuerabhängigen Einnahmen 
einschließlich Sanierungshilfen. 

(5) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente bestimmt auf der Grundlage des 
Produktionslückenverfahrens die konjunkturbedingte Erhöhung oder Minderung 
der Basissteuern. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente ist hierbei auf der Grund-
lage derselben gesamtwirtschaftlichen Projektion zu schätzen, auf deren Grund-
lage auch die Schätzung der Basissteuern beruht. 
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(6) Die Steuerabweichungskomponente ist der Differenzbetrag zwischen den 
Basissteuern und der veranschlagten, bei Soll-Jahren, oder realisierten, bei Ist-
Jahren, Höhe dieser Einnahmen. Sie ist um die Auswirkungen von Rechtsände-
rungen auf die Einnahmen zu bereinigen, die in der maßgeblichen Steuer-
schätzung noch nicht berücksichtigt waren und bis zum Ende des laufenden 
Haushaltsjahres kassenwirksam werden. 

(7) Die Feststellung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile 
einschließlich der Basissteuern erfolgt für die Freie Hansestadt Bremen und die 
jeweiligen Stadtgemeinden durch die Senatorin für Finanzen. Der Senat legt für 
die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden die Einzelheiten zur 
Bestimmung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und zur Überwachung der 
Symmetriewahrung durch Rechtsverordnung fest. Die Rechtsverordnung kann 
nähere Bestimmungen zur Steuerabweichungskomponente treffen. Sie kann 
zudem die zur Durchführung von Satz 1 erforderlichen Bestimmungen zur 
notwendigen Berücksichtigung der innerbremischen Finanzbeziehungen, 
insbesondere der Schlüsselzuweisungen, treffen.“ 

4. Nach § 18a werden folgende §§ 18b bis 18d eingefügt: 

„§ 18b 

Kontrollkonto 

Weicht nach Abschluss des Haushalts die strukturelle Nettokreditaufnahme 
vom Wert Null ab, wird diese Abweichung mit umgekehrtem Vorzeichen auf 
einem Verrechnungskonto (Kontrollkonto) verbucht. Soweit von der Ausnahme-
regelung des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung Gebrauch 
gemacht worden ist, ist der auf dem Kontrollkonto zu verbuchende Betrag um die 
gemäß § 18c Satz 2 tatsächlich ausgeschöpfte zusätzliche Nettokreditaufnahme 
zu bereinigen. Soweit der zu verbuchende Betrag zu einem negativen Saldo des 
Kontrollkontos beiträgt, ist ein dementsprechender Betrag im nächsten Finanz-
planungszeitraum auszugleichen. Der negative Saldo des Kontrollkontos darf 
einen Schwellenwert von 5 Prozent der durchschnittlichen steuerabhängigen 
Einnahmen des Landes der dem Haushalt vorangegangenen drei Haushaltsjahre 
nicht überschreiten. 

§ 18c 

Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen 

Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen nach 
Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung hat die Rückführung der auf-
genommenen Kredite binnen eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen. Wird 
ein Tilgungsplan gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 2 der Landesverfassung 
beschlossen, ist der Beschluss mit einer Regelung zu verbinden, welches Organ 
ermächtigt ist, den Tilgungsplan nach Abschluss des Haushaltsjahres einmalig 
daran anzupassen, inwieweit die aufgrund der Naturkatastrophe oder außer-
gewöhnlichen Notsituation eingeräumte zusätzliche Kreditermächtigung tatsäch-
lich ausgeschöpft worden ist. Die Ermächtigung umfasst die Verkürzung der 
Laufzeit des Tilgungsplans. Der Anpassungsbeschluss ist in der Haushalts-
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rechnung zu veröffentlichen. Andere Anpassungen des Tilgungsplans bedürfen 
eines Änderungsbeschlusses nach Maßgabe des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 
und 2 der Landesverfassung. 

§ 18d 

Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020 

Ab dem 1. Januar 2020 sind die Sanierungsverpflichtungen gemäß 
Artikel 143d Absatz 4 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 des 
Sanierungshilfengesetzes und der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Freien Hansestadt Bremen abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung 
einzuhalten. Die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven erfüllen gemeinsam die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen 
der Freien Hansestadt Bremen. Entsprechend des jeweils vereinbarten Beitrags 
zur Erfüllung dieser Verpflichtungen sind die Stadtgemeinden durch die Freie 
Hansestadt Bremen an der Entlastungswirkung der Sanierungshilfen zu 
beteiligen. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Freien 
Hansestadt Bremen und den Stadtgemeinden.“ 

5. § 62 wird wie folgt geändert: 

 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: a)

„(2) Sonstige Rücklagen können gebildet werden, 

1. soweit Haushaltsmittel für einen bestimmten Zweck angesammelt 
werden sollen und der Haushaltsplan dies zulässt, 

2. sofern innerhalb einer Produktgruppe über- oder außerplanmäßige 
Einnahmen erzielt wurden und diese nicht dem Budgetausgleich auf 
der Ebene des Produktplans dienen, 

3. aus nicht geleisteten Investitionsausgaben, soweit und solange der 
im Haushaltsplan bezeichnete Zweck fortdauert oder 

4. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses für 
besondere Maßnahmen.“ 

 Folgender Absatz 3 wird angefügt: b)

„(3) Ist die strukturelle Nettokreditaufnahme nach Buchung der Rücklagen 
gemäß Absatz 1 und 2 mit Abschluss der Bücher eines Haushaltsjahres 
negativ, kann, soweit § 18d eingehalten wird, an Stelle einer Nettokredit-
tilgung eine Rücklage zum Zweck der Einhaltung der Vorgaben nach 
Artikel 131a der Landesverfassung und der Verpflichtungen nach dem Sanie-
rungshilfengesetz gebildet werden. Sowohl die Zuführung als auch die Ent-
nahme bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Die Entnahme aus der Rücklage muss zweckentsprechend sein.“ 

6. § 82 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

 Der Punkt am Ende von Buchstabe c wird durch ein Komma ersetzt. a)
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 Folgender Buchstabe d wird angefügt:  b)

„d)  die Nettokreditaufnahme, die sich aus dem Finanzierungssaldo gemäß 
Buchstabe c unter Einbeziehung der Rücklagenbewegung sowie der 
Abwicklung der Vorjahre aus Buchstabe a und Buchstabe b ergibt.“ 

7. § 83 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

 Das Semikolon am Ende von Buchstabe e wird durch ein Komma ersetzt. a)

 Nach Buchstabe e wird folgender Buchstabe f eingefügt:  b)

„f)  die strukturelle Nettokreditaufnahme gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 
zuzüglich der gesondert ausgewiesenen Hinzurechnungen gemäß § 18a 
Absatz 1 Satz 2;“ 

8. § 118 wird wie folgt geändert: 

 In Absatz 1 werden nach dem Wort „gelten“ die Wörter „mit Ausnahme des a)
§ 18a Absatz 7“ eingefügt. 

 In Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „mit Ausnahme der §§“ die Angabe b)
„18a Absatz 7,“ eingefügt. 

 Absatz 4 wird wie folgt geändert: c)

aa) In Nummer 1 Buchstabe d wird das Komma nach dem Wort „(Hebe-
sätze)“ gestrichen. 

bb) Nach Nummer 1 Buchstabe d werden folgende Buchstaben e und f 
eingefügt: 

„e)  der Feststellung einer Ausnahmesituation gemäß Artikel 131a 
Absatz 3 Landesverfassung 

f)  der Einhaltung der anteiligen Sanierungsverpflichtungen gemäß 
§ 18b,“. 

9. Nach § 119 wird folgender § 119a eingefügt: 

„§ 119a 

Übergangsregelung 

Für die Haushalte bis einschließlich des Jahres 2019 sind die Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung in ihrer am 23. Mai 2019 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Bremen, den 14. Mai 2019 

Der Senat 
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